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Amtsvortrag zu TOP 1.  

Genehmigung der Steuern und Hebesätze für das Jahr 2022  
  

Der Bürgermeister gibt den Sachverhalt bekannt:  

  

 

 

Der Entwurf für die Steuern und Hebesätze für das Jahr 2022 wurden den Fraktionen zugesandt:  

  

Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe (A)  

500 v.H.d. Steuermessebetrages  

Grundsteuer für Grundstücke (B)  500 v.H.d. Steuermessebetrages  

Lustbarkeitsabgabe  Lt. Verordnung vom 02.02.2017  

Hundeabgabe   je Hund 30,00 Euro  

  je Wachhunde und Hunde, die zur Ausübung eines 

Berufes des Erwerbes notwendig sind, je Hund 

30,00 Euro  

Abfallgebühren   Lt. Verordnung vom 25. November 2021  

Wasserbezugsgebühr (exkl. Ust) + Grundgebühr  1,56 Euro  

Kanalbenützungsgebühr (exkl. Ust) + Grundgebühr  3,89 Euro  

Anschlussgebühren bei Wasserversorgungsanlage  

(exkl. Ust)  

2.137,00 Euro  

Auszug aus dem Voranschlagserlass 2022:   
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Anschlussgebühren bei  

Abwasserbeseitigungsanlage (exkl. Ust)  

3.565,00 Euro  

    

  

Wasserleitungsanschluss- und Benützungsgebühren:   

Ausmaß der Anschlussgebühr  

  
(1) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage  
nach   Abs. 2                      €  13,85 14,25   
  
(2) Die Grundlage für die Verrechnungsquadratmeter bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeterzahl der 

bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Flächen der einzelnen Geschoße 

jener Bauwerke, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an die gemeindeeigene öffentliche 

Wasserversorgungsanlage aufweist. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeterzahl der einzelnen Geschoße 

abzurunden. Kellergeschoße werden in jenem Ausmaß berücksichtigt, soweit sie einen Bodenaufbau ( Estrich ), 

Wandverputz bzw. eine Elektroinstallation aufweisen. Dachräume sowie Dachgeschoße werden nur in jenem 

Ausmaß berechnet, als sie eine Wohnnutzfläche oder gewerbliche Fläche aufweisen. Für Kellergaragen und alle 

Nebengebäude  
(landwirtschaftliche Nebengebäude, Holzhütten, Garagen) wird von den hiefür zu berechnenden 

Verrechnungsquadratmetern ein Abschlag von 80 % gewährt. Für gewerblich genutzte Flächen wird ein Abschlag von 

50 % von den hiefür zu berechnenden Quadratmetern berechnet.  
  

  
(3) a) Für Wohnhäuser bis maximal 6 Wohnungen wird  die Anschlussgebühr  nach Abs. (1) und (2) berechnet und  
beträgt die Mindestanschlussgebühr                         € 2.077,-- 2.137,--  
  
    b) Die Regelung nach (3) lit a) gilt analog für solche Gewerbebetriebe, die nicht unter Abs. (3) lit. c) bis lit. f) fallen.  
  
a) Für Gasthäuser, Konditoreien, Bäckereien, Bauunternehmungen ohne  eigenen  Betonerzeugungsbetrieb, 

Landmaschinen- und Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten errechnet sich die Anschlussgebühr gleichfalls nach Abs. (1) 

und (2), jedoch gilt als   

Mindestanschlussgebühr                           € 3.104,-- 3.193,--  
  
d) Für Wohnhäuser ab 7 Wohnungen ist  die Anschlussgebühr nach Abs. (1) und (2) zu berechnen. Das gleiche gilt für 

alle bundesbahneigenen Objekte, für alle  landes- und gemeindeeigenen Objekte, für alle Kassengebäude  
(Geldinstitute).  
  
e) Für Fleischhauereibetriebe mit mind. je 350 Jahresschlachtungen (Großvieh  und  Kleinvieh) errechnet  sich  die   
Anschlussgebühr gleichfalls nach Abs. (1) und (2), jedoch  gilt als  Mindestanschlussgebühr        
                        € 6.209,-- 6.388,--  

  
f) Für Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten mit KFZ-Waschanlagen gilt ein Pauschalzuschlag zur  Anschlussgebühr  
nach  Abs. (3) lit. c) von                   € 1.033,-- 1.062,--  
  
g) Für Schwimm- bzw. Planschbecken mit über 30 m3 Fassungsvermögen wird ein Pauschalzuschlag zur  errechneten   
Anschlussgebühr berechnet mit                 € 516,-- 530,--  
       
(4) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr für unbebaute Grundstücke beträgt bis zum Ausmaß von 1.500 m2   € 2.077,- 
- 2.137,-- für je angefangene weitere 100 m2                 € 13,85 14,25  

  

  

Wasserbezugsgebühren  
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(1) Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstücke haben  eine vierteljährliche 

Wasserbenützungsgebühr zu entrichten.   

  

(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine Grundgebühr 

festgesetzt. Diese Grundgebühr beträgt jährlich je angeschlossenem Haushalt (auch Zweitwohnsitz),  

 Gewerbetrieb, öffentlicher Bau etc.                                  € 25,73  26,36  

  

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben Die Wassergebühr beträgt bei der Messung 

des Wasserverbrauches mit Wasserzählern pro Kubikmeter        € 1,51  € 1,56  
          Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge zu         
          schätzen.                        

          Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des            

vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch            Rücksicht 

zu nehmen.  

  

(4)  Soweit Wasserzähler in Objekte nicht eingebaut sind, ist eine Wassergebührenpauschale zu entrichten. Diese 

beträgt halbjährlich:  
  

a)  für Grundstücke, auf denen eine Baulichkeit errichtet wird, je Quadratmeter der sich aus  den 

baubehördlich genehmigten Bauplänen angegebenen Bemessungsgrundlage im Sinne des § 2  Abs. 2    

                        € 0,27   0,28  

(5)  Für die von der Marktgemeinde Riedau zur Verfügung gestellten Wasserzähler ist eine Miete von  monatlich 
     € 1,-- (Zähler klein mit 4 m3) und € 2,-- (Zähler groß mit 16 m3)             pro Zähler zu entrichten.  

  

Bereitstellungsgebühr  

  

Für die Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes wird für angeschlossene aber unbebaute Grundstücke eine jährliche 
Wasserbereitstellungsgebühr in Höhe und für angefangene weitere  von € 30,32 31,23  für 1000 m2   

100 m2   € 3,03 
 

 

3,12  
 

erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Wasserleitungsnetz angeschlossenen 

Grundstückes.  
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Kanalanschluss- und Benützungsgebühren:   

  

Ausmaß der Anschlussgebühr  

  
(1) Die Kanalanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke je Quadratmeter der Bemessungsgrundlage nach   Abs.  
2                         € 23,10 23,77  

    
(2) Die Grundlage für die Verrechnungsquadratmeter bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeterzahl der 

bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Flächen der einzelnen Geschoße 

jener Bauwerke, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an das gemeindeeigene öffentliche Kanalnetz 

aufweist. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeterzahl der einzelnen Geschoße abzurunden. 

Kellergeschoße werden in jenem Ausmaß berücksichtigt, soweit sie einen Bodenaufbau ( Estrich ), Wandverputz bzw. 

eine Elektroinstallation aufweisen. Dachräume sowie Dachgeschoße werden nur in jenem Ausmaß berechnet, als sie 

eine  
Wohnnutzfläche oder gewerbliche Fläche aufweisen. Für Kellergaragen und alle Nebengebäude (landwirtschaftliche 

Nebengebäude, Holzhütten, Garagen) wird von den hiefür zu berechnenden Verrechnungsquadratmetern ein Abschlag 

von 80 % gewährt. Für gewerblich genutzte Flächen wird ein Abschlag von 50 % von den hiefür zu berechnenden 

Quadratmetern berechnet.  
  
(3) a) Für Wohnhäuser bis maximal 6 Wohnungen wird  die Anschlussgebühr  nach Abs. (1) und (2) berechnet und  
beträgt die Mindestanschlussgebühr                € 3.465,-- 3.565,--  
  

  
b) Die Regelung nach (3) lit a) gilt analog für solche Gewerbebetriebe, die nicht unter Abs. (3) lit. c) bis lit. f) fallen.  
  
c) Für Gasthäuser, Konditoreien, Bäckereien, Bauunternehmungen ohne  eigenen  Betonerzeugungsbetrieb, 

Landmaschinen- und Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten errechnet sich die Anschlussgebühr gleichfalls nach Abs. (1) 

und (2), jedoch gilt als Mindestanschlussgebühr    
                                                                                                               €  5.171,-- 5.320,--  
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    d) Für Wohnhäuser ab 7 Wohnungen ist  die Anschlussgebühr nach Abs. (1) und (2) zu berechnen. Das gleiche gilt 

für alle bundesbahneigenen Objekte, für alle  landes- und gemeindeeigenen Objekte, für alle Kassengebäude 

(Geldinstitute).  
  
e) Für Fleischhauereibetriebe mit mind. je 350 Jahresschlachtungen (Großvieh  und  Kleinvieh) errechnet  sich  die   
Anschlussgebühr gleichfalls nach Abs. (1) und (2), jedoch  gilt als  Mindestanschlussgebühr      
                        € 10.355,-- 10.654,--  
  
f) Für Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten mit KFZ-Waschanlagen gilt ein Pauschalzuschlag zur  Anschlussgebühr 
nach  Abs. (3) lit. c) von                   € 1.608,-- 1.654,--  
  
g) Für Schwimm- bzw. Planschbecken mit über 30 m3 Fassungsvermögen wird ein Pauschalzuschlag zur   
errechneten  Anschlussgebühr berechnet mit              € 874,-- 900,--  

                      
     (4) Die Kanalanschlussgebühr für unbebaute Grundstücke beträgt bis zum Ausmaß von 1.500 m2  
 € 3.465,-- 3.565,-- für je angefangene weitere 100 m2              € 23,10 23,77  
  

Kanalbenützungsgebühren  

  

(1) Die Eigentümer der an die Kanalisationsanlage angeschlossenen Grundstücke haben  eine vierteljährliche 

Kanalbenützungsgebühr zu entrichten.   
(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Abwasseranfall unabhängigen Kosten wird eine Grundgebühr 

festgesetzt. Diese Grundgebühr beträgt jährlich je angeschlossenem Haushalt (auch Zweitwohnsitz), Gewerbetrieb, 

öffentlicher Bau etc.                     € 22,72; 26,36   

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben Diese beträgt für die an die gemeindeeigene 
Kanalisationsanlage angeschlossenen  Grundstücke bei der Messung des Wasserverbrauches mit Wasserzählern pro 

Kubikmeter                       € 3,78  3,89  

    

Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge zu   

schätzen. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des 

vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen.  

  

(4) a) Die Kanalbenützungsgebühr für Grundstücke, die an die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage nicht 
oder zum Teil angeschlossen sind, wird eine Pauschalgebühr pro Person (halbjährlich pauschal 20 m3 je gemeldeter 
Person) festgesetzt.   
  

b) Die Kanalbenützungsgebühr für landwirtschaftliche Wohnhäuser wird nach dem durchschnittlichen Wasserverbrauch 

für  Grundstücke ähnlicher Größe und Verwendung berechnet.  

  

(5)  Die Kanalbenützungsgebühr für Grundstücke, von denen nur Niederschlagswässer abgeleitet werden, beträgt  
für je angefangene 500 m2 Grundfläche mit einer Entwässerung in das gemeindeeigene öffentliche Kanalnetz jährlich 
                        €   55,94 57,61  
  

§ 5  

Bereitstellungsgebühr  

  

Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für angeschlossene aber unbebaute Grundstücke  eine jährliche 
€ 3,51 3,61 
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Kanalbereitstellungsgebühr in Höhe von € 35,09 36,14  für 1000 m2  und für angefangene weitere 100 m2 

erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Kanalnetz angeschlossenen Grundstückes.  
 

  

  

  


